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Beschlussvorlage 

 
Vorlage-Nr.: BV/0510/2016  Datum: 15.09.2016

Oberbürgermeister 

Verfasser: 14-Rechnungsprüfungsamt Az:  

Gremienweg: 
 

 
 

 einstimmig  mehrheitlich  ohne BE 
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 
 verwiesen  vertagt  geändert 

Rechnungsprüfungsausschuss 

 

28.09.2016 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 
 
Betreff: Beschlussfassung über die endgültige Fassung des Prüfberichtes des 

Rechnungsprüfungsausschusses für das Haushaltsjahr 2014 gem. § 112 
Abs. 1 sowie § 113 Abs. 3 GemO 

 
Beschlussentwurf:  
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss beschließt den vorliegenden Bericht über die Prüfung des 
Jahresabschlusses 2014. 
 
Begründung:  
 
Gemäß § 112 Abs. 1 Nr. 1 und 2 GemO obliegt dem Rechnungsprüfungsausschuss die 
Prüfung des Jahresabschlusses und dessen Anlagen sowie die Prüfung der Jahresabschlüsse 
der Sondervermögen, sofern die Prüfung nicht sachverständigen Abschlussprüfern 
vorbehalten ist. 
 
Nach § 113 Abs. 3 GemO hat der Rechnungsprüfungsausschuss über Art und Umfang sowie 
über das Ergebnis seiner Prüfung einen Prüfbericht zu erstellen. Er hat das Ergebnis seiner 
Prüfung zum Ende des Prüfberichtes zusammenzufassen. In dem Zusammenhang sind 
insbesondere Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung zu beschreiben, ferner ist eine 
abschließende Bewertung des Ergebnisses der Prüfung vorzunehmen. 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss leitet den Prüfbericht dem Oberbürgermeister zur 
Stellungnahme zu (§ 113 Abs. 4 GemO). Nach Stellungnahme des Oberbürgermeisters gibt 
der Ausschuss den Prüfbericht und die Stellungnahme beim Stadtrat ab (§§ 110 Abs. 3, 113 
Abs. 4 GemO). 
 
Anlagen:  
 
Prüfbericht des Ausschusses 
 
Historie:  
 
Insgesamt befasste sich der Rechnungsprüfungsausschuss an 3 Terminen mit der Prüfung des 
Jahresabschlusses 2014, und zwar am 08.06., 13.07. und 14.09 2014. 
 

Koblenz – Magnet am Deutschen Eck: 
 

Die Stadt zum Bleiben. 


